
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  
Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
„Hüttener Berge“ mit z.Z. 21 Flurstücken und einer Fläche von etwa 41 Hektar. 
Die Flächen der Stiftung Naturschutz des Slep-Gebiets liegen in zwei großflächigen 
Schwerpunktgebieten des Biotopverbundsystems, die fast den gesamten Höhenzug der 
Hüttener Berge außerhalb der Waldflächen abdecken. Die Entwässerungsrinnen am Rand 
der Stauch-Endmoränen zählen zu weiteren Schwerpunktgebieten des BVS-SH.  
Die Wälder der Hüttener Berge sind mit einer Fläche von über 400 Hektar als FFH-Gebiet 
ausgewiesen, „Wälder der Hüttener Berge“. Sie stehen im räumlichen Kontakt und 
funktionalen Austausch mit den Offenlandflächen des Stiftungsgebiets.  
 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit  Rechercheergebnis  

Ökokonten - 
 

Ausgleich - 

Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

Wiedereinbürgerung und Unterstützungsaufzucht von Laubfrosch und 
Knoblauchkröte in den Hüttener- und Duvenstedter Bergen. 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planu ngsrechtliche Kulisse 

Kulisse  Recherche ergebnis  

NP - 

NSG -  

LSG LSG „Wittensee, Hüttener und Duvenstedter Berge (1951) 

Naturpark Hüttener Berge seit 1971 

Naturerlebnisraum NER - 

FFH DE 1624-391 „Wälder der Hüttener Berge“ 
 

EGV - 

WRRL Maßnahmengebiet Schlei. Rohau, Kleine und Große Hüttener Au 
als Zuflüsse der Schlei.  
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BVS-RD Nr. 389: Nördliche Hüttener Berge und  
Nr. 390 Südrand der Hüttener Berge. 
angrenzend:  
Nr. 392: Niederung der Großen Hüttener Au,  
Nr. 393: Niederung der Rohau und  
Nr. 394: Gehege Fresenboje und Umgebung 
 

Biotope (LLUR) Der Biotope der BK 1524077 ist Teil einer Stiftungsflächen  
Wichtige Kontaktbiotope der Umgebung: 1523002, 1523005, 
1523007, 1523014, 1523015, 1523099, 1524074, 1524075, 
1524076, 1524081, 1524096, 1524118, 1524119, 1524139. 
 

Wiesen- und Rastvogelgebiet - 
 

Artenschutzgebiet - 

Wasserschutz/ -schongebiet Wasserschongebiet Owschlag, mit mittlerer Schutzpriorität. 

Retentionsraum - 

Geotope Moränen „Hüttener Berge“ (Mo 10) und  
angrenzend Tuneltal „Tal bei Brekendorf“ (Tu 6). 

Archäologischer Denkmalschutz - 

Angrenzende Naturschutzflächen - 
 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation  Rechercheergebnis  

Naturpark Hüttener Berge eV. Vorsitzender Hans-Claus Schnack, Stellvertreter Hans Ulrich 
 

  

 
 

3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Bei den Hüttener Bergen handelt es sich um eine kuppige Hügellandschaft mit Höhen bis zu 
100 Metern, die damit deutlich aus der Umgebung herausragen. Die Morphologie der 
Landschaft ist als Stauch-Endmoränengebiet während der letzen Eiszeit gebildet worden. Es 
gibt überwiegend lehmig-sandige Böden, kleinflächig Lehmboden und Sandlinsen. In den 
Niederungen ist es nach der Eiszeit zu Vermoorungen gekommen. Es handelt sich um kleine 
Kesselmoore oder in den Tallagen um großflächige Niedermoore. Im Randbereich der 
Hüttener Berge ist es in flachen Senken zur Entwicklung von Hochmooren gekommen. 

Die Hüttener Berge bilden eine Wasserscheide zischen Nord- und Ostsee. Der Ostteil des 
Gebiets entwässert über Rohau, Kleine und Große Hüttener Au in Richtung Schlei. Der Süd- 
und Westteil des Gebiets entwässert in Richtung Treene und Sorge und zählt somit zum 
Einzugsgebiet der Eider.  
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Die die kleinflächige kuppige Landschaft und die steilen Hänge der Hüttener Berge sind 
großflächig von Wäldern bestockt. Etwa 400 Hektar davon sind als FFH-Gebiet „Wälder der 
Hüttener Berge“ ausgewiesen. Zwischen den Waldflächen findet auf hängigen Lagen meist 
Grünlandnutzung statt. Eine intensive Ackernutzung beschränkt sich auf die Randlagen und 
befahrbare, weniger steile Flächen. Die Kulisse für den SLEP repräsentiert den 
Offenlandanteil in der kuppigen Stauchmoränenlandschaft der Hüttener Berge. Es wird 
überwiegend als Grünland genutzt und großflächig beweidet.  

 
 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse  Rechercheergebnisse  

Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23 

Naturraum 70102 Hüttener und Duvenstedter Berge 

Landschaft (BFN) 70103 Hüttener Berge, Grünlandgeprägte, offene Kulturlandschaft 

 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Auf den etwa 40 Hektar im Stiftungsgebiet „Hüttener Berge “ wurden 19 Biotoptypen (Kurz) 
kartiert. Das Gebiet wird zu etwa 85% von Grünland verschiedener Standorte geprägt. Mit 
46,9% dominiert das das artenreiche und blütenbunte mesophile Grünland (GM). Hinzu 
kommen artenarmes Intensivgrünland (GI) mit 32,4% und artenarmes Feuchtgrünland (GF) 
mit 5,2%.  

Kleinflächig sind im Grünland seggen- und binsenreiche Nasswiesen (GN) und Pionierfluren 
(NP) sowie Kleingewässer (FK), Tümpel (FT), Gräben (FG) und Quellfluren (FQ) vorhanden.  

Weiterhin gibt es Gehölze, meist am Rand der Grünlandflächen. Typisch sind mesophytische 
Buchenwälder (WM 3,5%), bodensaure Wälder (WL 0,1%), Bruchwälder (WB 0,2%), 
nutzungsgeprägte Wälder (WF 2,0%), Gebüsche (WG 0,8%) und sonstige Gehölzstrukturen 
(HG 1,5%). Alte und naturnahe Knicks (HW) sind in den Hüttener Bergen prägend und sind 
mit 3,5% im Stiftungsgebiet vorhanden. Meist liegen die alten Knicks außerhalb der 
beweideten Grünlandflächen, weinige Knicks werden mit beweidet.  

Im Stiftungsgebiet „Hüttener Berge“ wurden zwei FFH-LRT kartiert. Es handelt sich um den 
Hainsimsen-Buchenwald (9110) und den Waldmeister Buchenwald (9130) mit 0,1% bzw. 
3,5% Flächenanteil am Stiftungsgebiet. 

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Le bensraumtypen 

Kartierung  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

Biotoptypen Mordhorst (2009) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet „Wälder der 
Hüttener Berge“  
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LRT Mordhorst (2009) Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 
„Wälder der Hüttener Berge“ 

Biotoptypen GGV Heiko Grell 
(2013) 

Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet „Hüttener 
Berge“ 

LRT GGV Heiko Grell 
(2013) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
„Hüttener Berge“ 

 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 

Tabelle 6: Bestand: Biotoptypen 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

2.1 WB Bruchwald und -gebüsch 0,0723 0,2 

2.4 WM Mesophytische Buchenwälder 1,4262 3,5 

2.5 WL Bodensaure Wälder 0,0266 0,1 

2.6 WG Sonstige Gebüsche 0,3111 0,8 

2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 0,8295 2,0 

3.1 HW Knicks, Wallhecken 1,4246 3,5 

3.3 HG Sonstige Gebüsche und Gehölzstrukturen 0,6184 1,5 

4,1 FQ Quellbereiche 0,0580 0,1 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 0,1070 0,3 

4.5 FT Tümpel 0,1979 0,5 

4.6 FK Kleingewässer 0,4614 1,1 

4.7 FW naturgeprägter Weiher 0,2233 0,5 

6.3 NP Pioniervegetation 0,2124 0,5 

8.1 GM Mesophiles Grünland 19,1176 46,9 

8.2 GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 0,2639 0,6 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 2,1103 5,2 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 13.1839 32,4 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,0171 0,0 

12.5 SE Sport- und Erholungsanlagen 0,0862 0,2 

    

 Gesamtfläche 40,7477 100,0 

 

Tabelle 7: Bestand: FFH – Lebensraumtypen 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

9110 Hainsimsen-Buchenwald 0,0266 0,1 

9130 Waldmeister Buchenwald 1,4262 3,5 

    

 Gesamtfläche 1,4528 3,6 
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3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen aus dem mehrteiligen Stiftungsgebiet „Hüttener Berge“ sind nur wenige 
Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Viele Angaben 
beziehen sich auf hochwertige Wald-, Offenland- und Moorflächen im Landschaftsausschnitt 
der Hüttener Bergen. Teils liegen die Vorkommen unmittelbar am Rand der Stiftungsflächen, 
teils lassen sie sich standörtlich dem Stiftungsgebiet zuordnen. 

Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind mesophile Grünlandarten und Arten der 
Magerasen des trockenen Offenlandes. Am Lehmberg kommt auf den Weideflächen der 
stark gefährdete Stechginster vor, weitere seltene Pflanzenarten der Trockenbiotope in der 
Umgebung sind Thymian und Wundklee. Im Wald kommen selten Orchideenarten (Nestwurz 
und Waldhyazinthe) und Farne (Eichefarn, Buchenfarn, Bergfarn und Rippenfarn) vor. 
Typisch an quelligen Standorten ist der Riesen-Schachtelhalm. In den Senken und Mooren 
siedeln u.a. Schlangenwurz, Sumpf-Dotterblume, Röhrige Pferdesaat, Fieberklee, 
Moosbeere und Rundblättriger Sonnentau. Bei der Raabe-Rasterkartierung sind in der 
Region eine ganze Reihe gefährdeter Pflanzenarten kartiert worden. Viele der aufgeführten 
Arten können als Zielarten für die Naturschutzflächen genannt werden. Es ist jedoch nicht 
bekannt, ob es von diesen Arten noch im Gebiet Reliktvorkommen gibt. Hervorzuheben sind 
die Arten trocken-mager Standorte, die auch auf beweideten Hängen, Heiden und 
Pionierflächen des Stiftungsgebiets siedeln könnten wie z.B. Mondraute, Teufelsabbiß, 
Knöllchen-Steinbrech, Berg-Sandglöckchen, Baltischer Feld-Enzian, Färber-Ginster, 
Behaarter-Ginster, Englischer Ginster, Schlanker Augentrost, Echte Arnika, Golddistel, 
Kreuzblümchen, Borstgras, Keulen-Bärlapp, Knorpelkraut, Sand-Strohblume und Dreizahn.  

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind mit Schwarzspecht, Uhu, und Weißstorch 
vertreten. Der Neuntöter wurde bei den Kartierungen in einer extensiv genutzten 
Weidelandschaft festgestellt. In den Gehölzen siedeln weiterhin häufigere Tag- und 
Nachtgreife. Die Daten zu Säugetieren sind defizitär und lückenhaft. Es sind insgesamt vier 
Fledermausarten von nur wenigen Standorten bekannt. Weiterhin gibt es einen Nachweis 
der Haselmaus aus Hütten außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets in Schleswig-
Holstein. 

Neben häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten sind v.a. Laubfrosch und 
Kammolch im Gebiet weit verbreitet und typisch. Am Lehmberg kommt die Knoblauchkröte 
vor, die zusammen mit dem Laubfrosch in der Region durch Maßahmen des Artenschutzes 
gefördert wurde. Von der Kreuzotter gibt es alte Nachweise aus den Moorbereichen bei 
Brekendorf.  

Aus der Hüttener Au ist ein aktuelles Vorkommen des Bachneunauges bekannt, das in den 
Seitenbächen auch weit in die Hügellandschaft vordringen kann. 

Die Daten zu Insekten sind meist defizitär und beschränken sich häufig auf ältere Angaben. 
So gab es früher in den Hüttener Bergen u.a. Vorkommen vom Wegerich Scheckenfalter, der 
Rostbinde, vom Rotklee-Bläuling, vom Kaisermantel und dem Leguminosen-Dickkopffalter.  

Die lokalen Vorkommen der Nordischen Moosjungfer, der Kleinen Mosaikjungfer und der 
Gemeinen Smaragdlibelle dürften noch aktuell sein. 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 9 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 8 angegebenen Quellen. 
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Tabelle 8: vorliegende Kartierungen / Gutachten: we rtgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Alle Arten LLUR (2013) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 

Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 6 Rasterpunkten 

Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2013) 

Vegetationskartierung 7/2013 

Avifauna   

   

 

Tabelle 9: Auswahl wertgebender Arten 

Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Pflanzen     

Stechginster  
(Ulex europaeus) 

RL-SH 2 2013 Weideland am Lehmberg 

Wundklee  
(Anthyllis vulneraria) 

RL-SH 3 1981 südlich Brekendorf 

Thymian  
(Thymus pulegioides) 

RL-SH 3 1997 Heidberg, Ascheffel, südlich 
Brekendorf 

Berg-Waldhyazinthe  
(Platanthera chlorantha) 

RL-SH 3 2010 Gehege Krummland 

Nestwurz  
(Neottia nicus-avis) 

RL-SH 3 1997 Ascheffel, Hell Dell 

Buchenfarn  
(Phegopteris connectilis) 

RL-SH 3 2010 Krummland, Silberbergen 

Bergfarn  
(Oreopteris limborsperma) 

RL-SH 2 2010 Gehege Silberbergen 

Gemeiner Rippenfarn  
(Blechnunm spicant) 

RL-SH 3 2010 Gehege Silberbergen 

Eichenfarn  
(Gymnocarpium dryopteris) 

RL-SH V 2010 Silberbergen, Hüttener Berge 

Riesen-Schachtelhalm  
(Equisetum telmateia) 

RL-SH V 2004 Silberbergen 

Röhrige Pferdesaat  
(Oenanthe fistulosa) 

RL-SH 3 2005 Rammsee 

Fiberklee  
(Menyanthes trifoliata) 

RL-SH 3 2005 Rammsee 

Gemeine Moosbeere  
(Vaccinium oxycoccos) 

RL-SH 3 2007 Rammsee, Moorreste 

Rundblättriger Sonnentau  
(Drosera rotundifolia) 

RL-SH 3 2007 Rammsee, Heidberg 

Schlangenwurz  
(Calla palustris) 

RL-SH 3 2010 Rammsee, Waldsenken 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2010 Südteil Hüttener Berge 

Mondraute 
(Botrychium lunaria) 

RL-SH 1 1944 Raabe-Rasterkartierung 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Sumpf-Veilchen 
(Viola palustris) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Dreizack 
(Triglochin palustre) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Berg-Sandglöckchen 
(Jasione montana) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Baltischer Feld-Enzian 
(Gentianella baltica) 

RL-SH 1 1944 Raabe-Rasterkartierung 

Färber-Ginster 
(Genista tinctoria) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Behaarter-Ginster 
(Genista pilosa) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Englischer Ginster 
(Genista anglica) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Schlanker Augentrost 
(Euphrasia micrantha) 

RL-SH 1 1944 Raabe-Rasterkartierung 

Echte Arnika  
(Arnica montana) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Golddistel 
(Carlina vulgaris) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kleines Wintergrün 
(Pyrola minor) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kreuzblümchen  
(Polygala vulgaris) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Borstgras  
(Nardus stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Keulen-Bärlapp  
(Lyopodium clavatum) 

RL-SH 2 1960 Raabe-Rasterkartierung 

Knorpelkraut  
(Illecebrum verticillatum) 

RL-SH 1 1944 Raabe-Rasterkartierung 

Sand-Strohblume  
(Helichrysum arenarium) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Dreizahn  
(Danthonia decumbens) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Großes Zweiblatt  
(Listera ovata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Teufelsabbiß  
(Succisa pratensis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    

Säugetiere     

Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) 

FFH IV 2009 Nistkasten bei Hütten 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Wasser-Fledermaus  
(Myotis daubentoni) 

FFH IV 2007 Brekendorf 

Mücken-Fledermaus  
(Pipistrellus pygmaeus) 

FFH IV 2007 Brekendorf, Hütten 

Rauhaut-Fledermaus  
(Pipistrellus nathusii) 

FFH IV 2007 Brekendorf, Hütten 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

FFH IV 2007 Brekendorf, Hütten 

    

Vögel     

Neuntöter  
(Lanius collurio) 

VSchRL I 2013 Wolfskrug 

Weißstorch 
(Ciconia ciconia) 

VSchRL I 2010 Ascheffel 

Schwarzspecht  
(Dendrocopus martius) 

VSchRL I 2010 in mehreren Wäldern 

Uhu  
(Bubo bubo) 

VSchRL I 2011 in mehreren Wäldern 

    

Amphibien     

Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

FFH IV 2013 Lehmberg, Brekendorf, 
Ascheffel 

Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) 

FFH IV 2013 Lehmberg 

Kammolch  
(Triturus cristatus) 

FFH II / IV 2006 verbreitet, Hüttener Berge 

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 2006 Ascheffel 

    

Reptilien     

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2010 Lehmberg, Brekendorf 

Kreuzotter  
(Viperus berus) 

RL-SH 2 1992 Brekendorf 

    

Fische     

Bachneunauge (1096) 
(Lampetra planeri) 

FFH II 2010 Hüttener Au 

    

Weichtiere     

keine relevanten Angaben    

    

Libellen     

Nordische Moosjungfer  
(Leucorrhinia rubicunda) 

RL-SH V 2009 Moor am Langenberg 

Kleine Mosaikjungfer 
(Brachytron pratense) 

RL-SH 3 1966 Rammsee, Brekendorf 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Gemeine Smaragdlibelle 
(Cordulia aenea) 

RL-SH 3 2008 Rammsee, Brekendorf 

    

Schmetterlinge     

Wegerich Scheckenfalter 
(Melitaea cinxia) 

RL-SH 2 1886 Hüttener Berge 

Rostbinde 
(Hipparchia semele) 

RL-SH V 1947 Hüttener Berge 

Rotklee-Bläuling 
(Cyaniris semiargus) 

RL-SH 1 1930 Aschberg 

Kaisermantel 
(Argynnis paphia) 

RL-SH 1 1947 Aschberg 

Leguminosen-Dickkopffalter  
(Erynnis tages) 

RL-SH 1 1921 Hüttener Berge 

    

Heuschreck en    

keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet der „Hüttener Berge“ leitet sich aus den 
Entwicklungszielen für die Schwerpunktbereiche des BVS „Nördliche Hüttener Berge“ und 
„Südrand der Hüttener Berge“ und den Vorgaben für das FFH-Gebiet „Wälder der Hüttener 
Berge“ ab. Es werden die Angaben aus dem Landschaftsrahmenplan, die Ziele für das 
Landschaftsschutzgebiet und das Leitbild für den Naturpark „Hüttener Berge“ sowie 
angrenzende Schwerpunktgebiete des BVS berücksichtigt  
Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (UNB RD) abgestimmt. 
Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100Jahre). 
In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 
Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 1624-391 „Wälder der Hüttener Berge“:  
Erhaltung von naturnahen Buchenwäldern in standortbedingtem Wechsel zu Eichen- Hainbuchen-
wäldern und Erlen-Eschen-Sumpfwäldern mit einem weitgehend natürlichen Wasserregime und z.T. 
seltenem Gesellschaftsmosaik auf bewegter Endmoräne mit überdurchschnittlich hohem Anteil 
schutzwürdiger Altbäume sowie besonders gut ausgeprägten und erhaltenen Waldquellen. 
 
BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 389: Nördliche Hütten er Berge 

Bestand: Geomorphologisch besonders bedeutsames, überwiegend landwirtschaftlich genutztes 
Stauch-Endmoränengebiet mit hoher Knickdichte; in kleineren ungenutzten/extensiv genutzten 
Teilbereichen haben sich Magerrasenelemente entwickelt, die auf das Vorherrschen nährstoff-
armer Sandböden hinweisen; in zwei langgestreckten Senken sind einige kleinere Moore (Hoch-, 
Übergangs- und Niedermoor) sowie eine  Feuchtwiese erhalten. 

Entwicklungsziel: Entwicklung einer weitgehend von offen bis bewaldeten, trocken-nährstoffarmen 
Lebensräumen geprägten Stauch-Endmoränenlandschaft mit eingelagerten nassen, teils 
vermoorten  Senken; bei Verfügbarkeit ausreichend großer, arrondierter  Flächen für den 
Naturschutz Entwicklung einer ungedüngten halboffenen Weidelandschaft.  

vorrangige Maßnahmen: Aufgabe intensiver landwirtschaftlicher Nutzungen insbesondere im Bereich 
steiler Hänge. 

Sonstiges: Geeignet als großflächiger Naturerlebnisraum; Geotop. 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 390: Südrand der Hütt ener Berge 

Bestand: Landschaftlich besonders vielfältiges, stark kuppiges Stauch-Endmoränengebiet am 
vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Südrand der Hüttener Berge; kleinräumiger Wechsel von 
trocken-mageren Kuppen und nassen, teils noch naturnah erhaltenen Senken; in Teilbereichen 
(z.B. Oberlauf der Ahlefelder Au) auch ausgedehntes Niederungsgrünland mit Resten naturnaher 
und halbnatürlicher Auenlebensräume. 

Entwicklungsziel: Entwicklung einer vorwiegend von extensiven landwirtschaftlichen Nutzungen 
geprägten Endmoränenlandschaft bei weitgehender Bewahrung des derzeitigen Landschafts-
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charakters (insbes. keine größeren Aufforstungen); Priorität besteht für die Entwicklung 
großflächiger Magerrasen im Bereich steiler Hänge sowie am Westrand des Gebiets, für die 
Erhaltung bzw. Wiedervernässung  einer Vielzahl kleinerer nasser Senken, für die Entwicklung von 
Naturwald im Gehege "Silberbergen", sowie für die naturnahe Entwicklung der Ahlebek und von 
ungedüngtem nassen Grünland in deren Niederungsbereich. 

vorrangige Maßnahmen: Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzungen; Nutzungsaufgabe im 
Bereich wiederzuvernässender Senken und im Gehege "Silberbergen"; Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen Wasserregimes im Gesamtgebiet. 

Sonstiges: Besonders geeignet als großflächiger Naturerlebnisraum; Geotop. 

 

WRRL, Maßnahmengebiet Schlei: Zufluss über Rohau, K leine und Große Hüttener Au Kossau 

Maßnahmen; ??? 

 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Wittensee, Hüttener und Duvenstedter Berge“ 
LSG seit 2001, Änderungen 2010. 
 
Naturpark „Hüttener Berge“ seit 1971 mit dem Verein  „Naturpark Hüttener Berge e.V.“ seit 2009 
Leitbild: „Wir wollen die Natur und Landschaft als natürliche Lebensgrundlage für eine vielfältige 
Pflanzen- und Tierwelt erhalten und weiterentwickeln. Die besondere Eigenart und einzigartige 
Naturschönheit der stark durch weichseleiszeitliche Endmoränen geprägten und kleinräumig 
gekammerten Landschaft soll langfristig gesichert und verbessert werden. Im Mittelpunkt der 
Aufgaben stehen abgestimmte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die die Lebensräume der Tiere 
und Pflanzen schützen. Dabei legen wir besonderen Wert auf das hochwertige landschafts-
ökologische Inventar, das sich – neben den Hügeln, die Höhen teilweise bis zu 100 Meter aufweisen – 
durch eine große Anzahl von Knicks, Wäldern, Mooren, Heiden, Seen und Fließgewässern 
auszeichnet.“ 
 
Landschaftsrahmenplan III, Kreis Rendsburg-Eckernfö rde und Plön: 
Hüttener Berge: Die Knicklandschaft ist kleinräumig gegliedert mit hoher Reliefenergie. Sie wird von 
größeren Waldflächen unterbrochen. 
Der Raum wird überwiegend landwirtschaftlich als Ackerland genutzt. Das Knicknetz ist in den 
Bereichen um den Wittensee, um die Duvenstedter und Hüttener Berge bis zur Schlei hinauf relativ 
dicht. Es trägt unter anderem wesentlich zur Erholungseignung des Raumes bei. Ausgedehnte 
Waldflächen kommen lediglich am Heidberg sowie vereinzelt östlich des Wittensees vor. 
 
Landschaftliche Leitbilder für die Hüttener Berge: 
�  Naturnahe Buchenwaldgebiete, 
�  Durch charakteristische Knicksysteme geprägte Agrarlandschaften mit eingestreuten kleineren 

Wäldern und Kleinstrukturen wie zum Beispiel Tümpel / Kleingewässer, 
�  Durchgehende Talzüge mit naturnahen Fließgewässern und begleitenden natürlichen Biotoptypen 

sowie extensiv genutzten Grünländereien und, insbesondere in den Talhangbereichen, mit 
naturnahen Wäldern, 

�  Offene bis halboffene natürliche bis halbnatürliche Biotopkomplexe auf Magerstandorten (Heiden, 
Magerrasen, Staudenfluren, mesophile Grasfluren, lichte Gehölze) in enger räumlicher 
Verzahnung. 

 
Naturnah gestalte Wälder sollten in den Hüttener Bergen ... entwickelt werden. 

Entwicklung von Biotopkomplexen im Bereich Hüttner Berge und Hüttener Au. 

Hüttener Berge sind gut geeignet für Erholung. 
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Vorschlag zur Ausweitung des Naturparks „Hüttener Berge“. 

Bereich Südspitze der Hüttener und Duvenstedter Berge: „Auf diesen Flächen kommt ein weiterer 
Bodenabbau nicht in Betracht, da wichtige geologische Formationen (Stirnstauchmoräne) betroffen 
sind. Darüber hinaus liegen die Flächen teilweise im Kernbereich des Naturparks „Hüttener Berge“. 
Ein Bodenabbau ist ferner mit den Schutzzielen des bestehenden Landschaftsschutzgebietes nicht zu 
vereinbaren. 

Steillagen der Hüttener Berge sind durch Wassererosion gefährdet. Diese Gefahr ist überall dort groß, 
wo an stärker geneigten Hanglagen Ackerbau betrieben wird. Unter anderem ist dies auf Ackerflächen 
bei einer Hangneigung von mehr als sieben Prozent auf 140 Meter Länge der Fall. Erosionsmindernd 
wirkt eine Verkürzung der Schlaglänge in Hangrichtung und ein möglichst langer Bewuchs der 
Ackerflächen oder Umstellung auf Grünlandwirtschaft.  

 
Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebi et zu berücksichtigen: 

 
BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 391: Niederung der Kl eine Hüttener Au 
Bestand: Größere, intensiv genutzte Grünlandniederung auf Niedermoorböden mit der begradigten 

Kleinen Hüttener Au sowie westlich angrenzend quellenreiche, weitgehend bewaldete 
Hangbereiche; Niederung mit Feuchtwiesenfragmenten.  

Entwicklungsziel: Entwicklung eines Biotopkomplexes aus halbnatürlichen oder naturnahen 
Niedermoorlebensräumen und angrenzenden ungenutzten, quelligen Hangwäldern. 

vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes im Niederungsbereich. 
 
BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 392: Niederung der Gr oßen Hüttener Au 
Bestand: Im Norden schmale, im Süden ausgedehnte, intensiv genutzte Grünlandniederung der 

begradigten Großen Hüttener Au mit geringen Resten naturnaher und halbnatürlicher 
Auenlebensräume; südlich Hummelfeld überwiegen Niedermoorböden. 

Entwicklungsziel: Wiederherstellung einer von naturnahen und halbnatürlichen Niedermoor-
lebensräumen geprägten Niederung. 

vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes im Gesamtgebiet; ungestörte Fließgewässer-
entwicklung. 

 
BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 393: Niederung der Ro hau  
Bestand: Morphologisch der Hüttener Au zugehöriger Niederungsbereich mit intensiver Grünland-

nutzung und geringen Resten der ehemaligen Niedermoorlebensräume sowie im Südwesten 
angrenzende naturnahe Laubwälder in stark kuppigem Gelände. 

Entwicklungsziel: Wiederherstellung eines Biotopkomplexes aus naturnahen und halbnatürlichen 
nassen Niedermoorlebensräumen und angrenzendem Naturwald. 

Vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes im Niederungsbereich 
 
BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 394: Gehege Fresenboj e und Umgebung  
Bestand: Laub-Nadelmischwald (in Teilbereichen naturnaher alter Laubwald) in stark kuppigem 

Gelände mit überwiegend sandigen Böden; östlich angrenzend vermoorte Niederung der 
Bistenseer Au mit einem Hochmoorrest im Pfeifengras-Stadium; eingeschlossen ist eine 
renaturiertes Kiesabbaugebiet mit dem Fresensee und ein Abschnitt der teils naturnah erhaltenen 
Bistenseer Au. 

Entwicklungsziel: Entwicklung eines komplexen Landschaftsausschnittes mit Naturwald auf 
kleinräumig wechselnden nassen bis trockenen Standorten, naturnahem Waldbach, See sowie 
wiedervernäßten Nieder- und Hochmoorlebensräumen am Ostrand des Gebiets. 
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vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes im östlichen Niederungsbereich; ungestörte 
Fließgewässerentwicklung. 

 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben : 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung hochwertiger Komplexlebensräume und des Landschaftsbildes der Hüttener 
Berge in den Vordergrund. Das Offenland der kuppigen Hügellandschaft soll großflächig 
erhalten und vernetzt werden. Die Talräume, Niederungen und Moore sollen vernässt 
werden. Die Wälder sollen landschaftstypisch und naturnah entwickelt werden. Für 
wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen Wäldern und Offenland und wichtigen Teilhabitaten verbessert werden. Dazu 
können u.a. Kleingewässer, Quellsümpfe, Sumpfflächen und Säume angelegt bzw. 
entwickelt werden.  
Der Wasserstand im Boden der vermoorten Niederungsflächen soll hoch eingestellt werden. 
Die Binnenentwässerung der verschiedenen Teilflächen des Stiftungsgebiets ist nach 
Möglichkeit einzuschränken. Kleine Wald- und Wiesenbäche sind zu renaturieren. 
Auf den stark hängigen Grünlandflächen sollen durch eine geeignete Pflegebeweidung 
arten- und blütenreiche Offenlandhabitate mit Saumgehölzen und Gewässern erhalten und 
entwickelt werden. Arten- und blütenreiches, mesophiles Grünland verschiedener Typen von 
Trockenstandorten bis hin zu Feuchtgrünland und Quellen ist zu fördern. 
Standortfremde Gehölze sollten eingeschlagen und eine naturnahe Gehölzbestockung 
gefördert werden. Der Anteil an Alt- und Totholz ist dabei zu erhöhen. 
 

 

4.2 Leitbild für den SLEP „Hüttener Berge“ 

Die Hüttener Berge gehören zu einem typischen Ausschnitt der Strauch-Endmoränen in der 
kuppigen und reliefreichen Jungmoränenlandschaft. Große Teile sind naturnah bewaldet, 
insbesondere die Anhöhen und steilen Hangpartien. Die Wälder gehören teils in die 
Gebietskulisse Natura 2000 und wurden naturnah für verschiedene Laubwaldbestände 
trockener, wärmegetönter Standorte sowie für Vögel (Uhu, Schwarzspecht, verschiedene 
Taggreife) und Fledermäuse entwickelt. 
Die Flächen der Stiftung Naturschutz liegen am Rande der Waldflächen auf meist stark 
hängigem Boden oder in lokalen teils vermoorten Senken. Die großen Flächenbereiche in 
Hanglage werden durch eine extensive Beweidung offen gehalten und sind als struktur-, 
arten- und blütenreiche Dauerweiden mit überwiegend mesophiler Grünlandvegetation und 
Magerrasen entwickelt. Kleinflächig kommen Trockenrasen und blütenreiche Staudenfluren 
und in Senken blütenreiche Bestände mit Feuchtgrünlandvegetation vor. Die Teilgebiete 
weisen eine reiche Insektenfauna auf, die ihrerseits Nahrungsgrundlage für eine große Zahl 
weiterer Tierarten wie z.B. Neuntöter, Dorngrasmücke und Rebhuhn oder Zauneidechse ist. 
Es wurden zahlreiche, gut besonnte Kleingewässer angelegt, die von Laubfrosch, 
Knoblauchkröte und Kammolch, anderen Amphibienarten sowie von Libellen und typischen 
Pflanzenarten besiedelt werden. Auf den Dauerweideflächen gibt es einzelne Dorngehölze 
und alte Hude-Eichen, die teils von Greifen und Gehölzvogelarten besiedelt werden. 
Laubfrosch und Neuntöter sind Leitarten der Gebietsentwicklung. 
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Kleinflächig gibt es vermoorte Niederungen und Kesselmoore, die alle vernässt wurden. Es 
haben sich Kleinmoore mit typischer Moorvegetation regeneriert, die nicht mehr genutzt 
werden. Einige liegen innerhalb der genutzten Weidelandschaften. Dort kommen lokal die 
Zielarten Kreuzotter und Kranich vor. 
Durch biotopgestaltende Maßnahmen des Artenschutzes wurden spezifische Pflanzen- und 
Tierarten der offenen Landschaft des Hügellands gefördert und teils neu angesiedelt 
(Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch). Insbesondere wurde die Ausbreitung und 
Wiederansiedlung aus lokalen Reliktbeständen heraus gefördert. 
Die Waldflächen entwickeln sich zu standorttypischen, artenreichen Laubwäldern mit hohem 
Totholzanteil und alten Baumbeständen, die nicht mehr forstlich genutzt werden.  
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 8) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung Naturschutz festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder 
Maßnahmen müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 10 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 11 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 10: räumliche Gliederung für das Zielkonzep t  

Teilgebiet  Bezeichnung des Teil gebiets  

HB-01 Nördliche Hüttener Berge 

HB-02 Südrand der Hüttener Berge 

Das SLEP-Gebiet „Hüttener Berge“ wird anhand der Trennung des BVS SH in zwei 
Teilgebiete untergliedert, die Beschreibungen erfolgen einzeln für diese Räume und die darin 
liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet HB-01: Nördliche Hüttener Berge 

Teilgebiet: HB-01: Nördliche Hüttener Berge 
Die Flächen nördlich der Linie Brekendorf-Ascheffel werden zum nördlichen Teilgebiet der 
Hüttener Berge gezählt. Dort liegen etwa 16 Hektar Flächen im Besitz der Stiftung 
Naturschutz, die sich auf drei Standorte aufteilen. Es handelt sich überwiegend um 
Grünlandflächen im hügeligen Gelände am Rande der Hüttener Berge und ein hoch 
gelegenes, vermoortes Tal sowie kleinere Gehölzflächen. Die Grünlandflächen werden meist 
extensiv beweidet und sind in steilen Hanglagen mit mesophiler, blütenreicher 
Grünlandvegetation und teils mit Magerrasen bestanden. Randlich gibt es Knicks mit vielen 
alten und breitkronigen Bäumen, teils sind Dornbüsche auf den Flächen vorhanden. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und auf den verschiedenen Hangflächen eine 
optimale Entwicklung von struktur-, arten- und blütenreicher mesophiler Vegetation mit 
Anteilen von Magerrasen inklusive seltener Grünlandarten zu ermöglichen. In die 
Weideflächen sollen kleine Gehölze, Gewässer, Pionierfluren integriert werden. Weiterhin ist 
es Ziel, hochwertige Knicks, Feldgehölze und Waldsäume zu erhalten und naturnah 
umzubauen sowie vermoorte Senken zu vernässen. 

Die Grünlandflächen sollten durch eine extensive Weidenutzung ohne Verwendung von 
Spritz- und Düngemitteln gepflegt werden. Eine möglichst zusammenhängende Nutzung 
großer Flächen durch Robustrinder inklusive aller vorkommenden Teilhabitate sollte 
angestrebt werden. Die Komplexbildung des Grünlands mit kleinen Gehölzen (Knicks, 
Baumreihen, Einzelgehölzen) und Gewässern erhöht die Vielfalt an Strukturen und ist vom 
Grundsatz her erwünscht. Das Weidemanagement kann dabei flexibel an die Bedingungen 
der einzelnen Jahre angepasst werden. Eine Mahd kann optional durchgeführt werden.  

Knicks, Feldgehölze und Waldsäume sollen erhalten und gepflegt werden. Fremdgehölze, 
insbesondere Nadelbäume sollten entfernt und die Bestände naturnah umgebaut werden.  

Weitere gezielte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen zum Artenschutz für einzelne 
Pflanzenarten der verschiedenen Vegetationstypen sowie Maßnahmen für Fledermäuse, 
andere Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen und Tagfalter und zur Wiederherstellung 
naturnaher Standortbedingungen können durchgeführt werden. 

 
HB-01 Teilgebiet: HB-01: Nördliche Hüttener Berge 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
HB-01-01 Wald bei Wolfskrug W WL 
HB-01-02 Weideland bei Wolfskrug H HG 
HB-01-03 Weideland bei Saar H HG 
HB-01-04 Brekendorf, Ortsrandflächen H HG 
HB-01-05 Brekendorf, Waldrandflächen H HG 
HB-01-06 Hochtal westlich Ascheffel H WS 
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5.1.1.1 HB-01-01, Wald bei Wolfskrug 

HB-01-01, Wald bei Wolfskrug  

Zielebene 1:  Wald- / Gehölzlandschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Westlich von Wolfskrug liegt eine 2,5 Hektar große Waldfläche, von der knapp 0,3 Hektar zum 
Stiftungsgebiet der Stiftung Naturschutz zählen. Der Bestand stockt auf einem steilen Hang und wird 
von Nadelgehölzen dominiert. Randlich siedeln wenige alte und breitkronige Laubbäume.  

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und in einen standortgerechten Laubwald umzuwandeln.  

Die Nadelgehölze sollten komplett eingeschlagen werden. Strukturreiche, breitkronige und vielästige 
Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind soweit möglich zu belassen. Die Fläche kann 
mit standortgerechten Buchen und Eichen aufgeforstet oder einer Selbstbestockung überlassen 
werden. Durch eine freie Gehölzsukzession würden sich zunächst Gebüsche und Pionierwälder 
ausbreiten. Langfristig ist der Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. 

Hauptzielgruppe der Gehölze sind Fledermäuse und Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- 
und Artenschutzes durchgeführt werden. 

Code SH 02.02 Naturnahe Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.02.01.08 Umbau von Nadel- in Laubwald 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 HB-01-02, Weideland bei Wolfskrug 

HB-01-02, Weideland bei Wolfskrug  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 

Halboffenland 

Bei Wolfskrug liegt eine sehr struktur- und reliefreiche Hügellandschaft, mit Höhenunterschieden bis 
zu 20 Metern. Die Grünlandparzellen der heute zusammenhängenden etwa 12 Hektar großen 
Weidefläche werden von Knicks gegliedert. Auch randlich sind Knicks, Gebüsche und andere 
Gehölze mit breiten Gehölzsäumen vorhanden, die den halboffenen Charakter der Landschaft 
prägen. Auf den Weideflächen siedeln einige junge Dorngehölze. Gleichwohl werden die 
Hangflächen noch von halboffenen Grünlandflächen mit überwiegend mesophiler 
Grünlandvegetation dominiert. Kleinflächig gibt es blütenreiche Staudenfluren und Magerrasen mit 
Anklängen von Borstgrasrasen. Insbesondere an sehr steilen Hangpartien, gehölzlosen Wällen und 
Kuppen sind arten- und blütenreiche Bestände ausgebildet.  

Ziel ist es, das von Grünland geprägte Halboffenland zu erhalten und arten-, blüten- und 
strukturreiche mesophile Grünlandbestände mit Komplexen von Dorngehölzen, Trockengebüschen, 
Baumreihen und Knicks zu entwickeln. Insbesondere die blütenreiche mesophile Grünlandvegetation 
mit Anklängen von Mager- und Borstgrasrasen sollte weiter entwickelt und gepflegt werden. Zielarten 
sind Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter und Dorngrasmücke sowie Laubfrosch, Kammolch, 
Zauneidechse, allgemein Amphibien und Reptilien sowie spezifische Insektenarten des Grünlands 
und der Gehölzsäume. 

Die Fläche soll weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden, um eine weitere 
Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Das Aufkommen von Gehölzen und hochwüchsigen 
Staudenfluren auf Teilflächen ist tolerabel und fördert die natürliche Habitatvielfalt. Es können 
Maßnahmen für Amphibien, Pflanzen und Insekten durchgeführt werden, z.B. durch die Anlage von 
Flachgewässern und die Wiederherstellung von Quellstandorten. Die aufkommenden Dorngehölze 
sind vom Grundsatz her zu erhalten, nur bei zu starker Verbuschung des Grünlands sollten Gehölze 
eingeschlagen und zurückgedrängt werden.  
Knicks, Baumreihen und Gehölzsäume sollen erhalten und gepflegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für Amphibien, Reptilien und Pflanzen können durchgeführt 
werden. Offenbodenstellen für z.B. Zauneidechse und Insekten können gezielt hergerichtet werden. 
Das kleinflächige Abschieben von Oberboden sollte als Maßnahme zur Optimierung von 
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Pionierbiotopen und zur Entwicklung von Magerrasen erwogen werden. Ein Kombination der 
Anlange von Kleingewässern und die Anlage von kleinen Hügeln und Kuppen mit dem Aushub ist 
fachlich sinnvoll. Pflanzenarten wie Teufelsabbiß und vergleichbare Magerkeitszeiger können gezielt 
oder mit Mahdgut ausgebracht werden. Eine Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt ist zu überprüfen. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 HB-01-03, Weideland bei Saar 

HB-01-03, Weideland bei Saar  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes Halboffenland  

Östlich von Saar liegt auf der angrenzenden Hügellandschaft eine extensiv genutzte, etwa fünf 
Hektar große Grünlandfläche, die bis an die Weidelandschaft bei Wolfskrug heranreicht. Am Südrand 
befindet sich eine etwa 0,5 Hektar große, nicht gesondert abgezäunte Teilfläche, die zum 
Stiftungsgebiet zählt. Die Parzelle liegt auf der Kuppe des Hügels, grenzt an ein Feldgehölz an und 
wird zusammen mit der Umgebung extensiv genutzt, vermutlich seit kurzem beweidet. Die 
Vegetation ist noch arten-, blüten- und strukturarm. Lediglich einige Relikte mit mesophiler 
Grünlandvegetation siedeln am Rand einer kleinen Grube. Vermutlich wurde die Fläche bis zum 
Ankauf intensiv genutzt und stark gedüngt. Es sind erste Tendenzen einer Aushagerung erkennbar.  

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und arten-, blüten- und strukturreiche mesophile 
Grünlandbestände mit Komplexen von Dorngehölzen und einem Waldsaum zu entwickeln. 
Insbesondere die blütenreiche mesophile Grünlandvegetation sollte weiter entwickelt werden. 
Zielarten sind Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter und Feldlerche sowie Reptilien und 
spezifische Insektenarten des Grünlands und der Gehölzsäume. 

Die Fläche soll weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden, um eine weitere 
Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Das Aufkommen von Gehölzen und hochwüchsigen 
Staudenfluren auf Teilflächen ist tolerabel und fördert die natürliche Habitatvielfalt. Es können 
Maßnahmen für z.B. Pflanzen, Reptilien und Insekten durchgeführt werden. Aufkommende 
Dorngehölze sind vom Grundsatz her zu erhalten. Nur bei einer zu starken Verbuschung des 
Grünlands sollten Gehölze eingeschlagen werden. Die natürliche Entwicklung eines breiten 
Waldrandes mit Saumvegetation sollte dabei ermöglicht werden.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für Pflanzen können durchgeführt werden. Offenbodenstellen für 
z.B. Zauneidechse und Insekten können gezielt hergerichtet werden. Die Stelle am Rande der 
Straße ist als Aussichtspunkt und für verschiedene Möglichkeiten der Besucherinformation geeignet. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
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01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.4 HB-01-04, Brekendorf, Ortsrandflächen 

HB-01-04, Brekendorf, Ortsrandflächen  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 

Halboffenland 

Am nördlichen Ortsrand von Brekendorf befindet sich eine etwa zwei Hektar große Grünlandfläche, 
die von Knicks umsäumt und in drei Parzellen gegliedert ist. Die Fläche liegt am Rand der nach 
Norden entwässerten Niederung und ist wenig reliefiert. Das von Pferden beweidete Grünland weist 
in Teilen blütenreiche Bestände mit mesophilem Grünland und einen Reitplatz mit Pioniervegetation 
auf. Es gibt ein Kleingewässer und viele Knicksäume am Grünland. 

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und arten-, blüten- und strukturreichere mesophile 
Grünlandbestände mit langen Säumen und Grenzlinien zu den Knicks zu entwickeln. Zielarten sind 
Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter und Gartenrotschwanz sowie Greife mit größeren 
Aktionsradien und der Laubfrosch. 

Die Fläche soll weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden. Durch eine moderate 
Pferdebeweidung werden Magerrasen mit vielen Blühpflanzen gefördert. Die natürliche Verbreiterung 
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der Knicksäume mit jungen Dorngehölzen ist erwünscht und erhöht die Habitatvielfalt. Aufkommende 
Dorngehölze sind daher vom Grundsatz her zu erhalten, solange ausreichend große 
Grünlandflächen vorhanden sind. Bei zu starker Verbuschung des Grünlands können Gehölze 
eingeschlagen werden. 

Die Knicks mit ihren alten, breitkronigen Überhältern sollten als hochwertige Strukturelemente 
erhalten und gepflegt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.5 HB-01-05, Brekendorf, Waldrandflächen 

HB-01-05, Brekendorf, Waldrandflächen  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 

Halboffenland 

Zwischen der Straße und dem Waldrand östlich von Brekendorf befindet sich eine etwa 1,2 Hektar 
große Grünlandfläche, die in Hanglage nach Südwesten exponiert ist. Die Fläche wird extensiv mit 
Rindern beweidet und es wurden zwei Kleingewässer angelegt. Es gibt Bestände mit mesophiler 
Grünlandvegetation und breite Saumgehölze mit Trockengebüsche. 

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und arten-, blüten- und strukturreichere mesophile 
Grünlandbestände mit Trockengebüschen, einzelnen Dorngehölzen und einem Waldsaum zu 
entwickeln. Zielarten sind Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter und Greife mit größeren 
Aktionsradien sowie Laubfrosch, Kammolch, Ringelnatter und Zauneidechse. 

Die Fläche soll weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden. Durch die extensive 
Rinderbeweidung werden mesophile Grünlandbestände mit vielen Blühpflanzen gefördert. Gewässer 
und Gehölzsäume sind in die Weidefläche zu integrieren und sollten soweit möglich nicht ausgezäunt 
werden. Die neuen Dorngehölze sind vom Grundsatz her zu erhalten, solange ausreichend große 
Grünlandflächen vorhanden sind. Bei zu starker Verbuschung des Grünlands können Gehölze 
eingeschlagen werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
04.01.09 Quellregeneration  
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.6 HB-01-06, Hochtal westlich Ascheffel 

HB-01-06, Hochtal westlich Ascheffel  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Sumpf -/Bruchwald  

An der Verbindungsstraße zwischen Brekendorf und Ascheffel liegt ein größeres Hochtal in dem sich 
mehrere vermoorte und abflusslose Senken befinden. In einer ungenutzten Moorsenke gehört eine 
Parzelle von 0,1 Hektar Größe zum Eigentum der Stiftung Naturschutz. Die Fläche ist von 
Feuchtgebüschen und Bruchwald bestanden. Im Unterwuchs gibt es einige Torfmoose. Nördlich der 
Parzelle sind Restbestände mit Hochmoorvegetation vorhanden, die auf eine Vernässung der Senke 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 25 

 

schließen läßt. Möglicherweise haben sich alte Gräben und Drainagen zugesetzt. 

Ziel ist es, die Bruchgehölze am Rand des kleinen Kesselmoores zu erhalten und naturnah zu 
entwickeln.  

Die Senke mit dem Kesselmoor sollte insgesamt vernässt werden und ohne Nutzung der freien 
Sukzession überlassen werden. An den bestehenden Bruchgehölzen der Parzelle sind keine 
Maßnahmen notwendig. Totholz ist ggf. im Bestand zu belassen. 

Code SH 12.01.01 Wiedervernässung 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2 Teilgebiet HB-02: Südrand der Hüttener Berge 

Teilgebiet HB-02: Südrand der Hüttener Berge 
Die Flächen südlich der Linie Brekendorf-Ascheffel und des Aschbergs werden zum Südrand 
der Hüttener Berge gezählt. Für diesen Bereich gibt es ein eigenes Schwerpunktgebiet im 
BVS. Dort liegen etwa 25 Hektar Flächen im Besitz der Stiftung Naturschutz, die sich auf vier 
Lokalitäten aufteilen. Es handelt sich überwiegend um Grünlandflächen im reliefreichen, 
stark hügeligen Gelände am Asch- und am Lehmberg. Eingeschlossen sind steile 
Hangpartien, Quell- und Feuchtbereiche, Gewässer sowie kleinere Gehölzflächen. Die 
Grünlandflächen werden extensiv beweidet und sind besonders in steilen Hanglagen mit 
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mesophiler, blütenreicher Grünlandvegetation und teils mit Magerrasen bestanden. Randlich 
gibt es Knicks mit vielen alten und breitkronigen Eichen. Teils sind Quellen, feuchte Senken 
und Kleingewässer auf den Flächen vorhanden. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und auf den verschiedenen Hangflächen eine 
optimale Entwicklung von struktur-, arten- und blütenreicher mesophiler Vegetation mit 
Anteilen von Magerrasen inklusive seltener Grünlandarten zu ermöglichen. In die 
Weideflächen sollen kleine Quellstandorte, Gewässer, Magerrasen, Pionierfluren und 
Gehölze integriert und renaturiert werden. Weiterhin ist es Ziel die hochwertigen Knicks, 
Feldgehölze, Hangwälder und die Waldsäume zu erhalten und ggf. naturnah umzubauen. 

Die Grünlandflächen sollten durch eine extensive Weidenutzung ohne Verwendung von 
Spritz- und Düngemitteln gepflegt werden. Eine möglichst zusammenhängende Nutzung 
großer Flächen durch Robustrinder inklusive aller vorkommenden Teilhabitate sollte 
angestrebt werden. Die Komplexbildung des Grünlands mit Feld- und Einzelgehölzen, 
Feucht- und Quellstandorten sowie Kleingewässern erhöht die Vielfalt an Strukturen und ist 
vom Grundsatz her erwünscht. Das Weidemanagement kann dabei flexibel an die 
Bedingungen der einzelnen Jahre angepasst werden. Eine Mahd kann optional durchgeführt 
werden.  

Waldflächen, Knicks, Feldgehölze und die Waldsäume sollen erhalten und gepflegt werden. 
Standortfremde Gehölze sollten entfernt und die Bestände naturnah umgebaut werden.  

Weitere gezielte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen zum Artenschutz für einzelne 
Pflanzenarten der verschiedenen Vegetationstypen sowie Maßnahmen für Fledermäuse, 
andere Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen und Tagfalter und zur Wiederherstellung 
naturnaher Standortbedingungen können durchgeführt werden. 

 
HB-02 Teilgebiet HB-02: Südrand der Hüttener Berge 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
HB-02-01 Aschberg-West, Weideland H HG 
HB-02-02 Aschberg-Süd, Weideland H HG 
HB-02-03 Aschberg-Süd, Wald W WL 
HB-02-04 Lehmberg-Ost, Weideland H HG 
HB-02-05 Lehmberg-Süd, Wald W WL 
HB-02-06 Lehmberg-Süd, Weideland H HG 
 

 
 
 

5.1.2.1 HB-02-01, Aschberg-West, Weideland 

HB-02-01, Aschberg -West, Weideland  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 

Halboffenland 

Bei Schoothorst westlich vom Aschberg liegt eine sehr struktur- und reliefreiche Hügellandschaft, mit 
Höhenunterschieden bis zu 20 Metern. Die zweiteilige, etwa 5,5 Hektar große Fläche ist von 
Grünland und randlichen Gehölzen bestanden. Es handelt sich um einen sehr steilen nach Westen 
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exponierten Hang und entwässerte Niederungsflächen am Oberlauf der Ahlefelder Au. Es gibt kleine 
Quellstandorte und wenige Einzelgehölze auf der Fläche. Die Grünlandflächen des Hanges werden 
von mesophiler Grünlandvegetation dominiert. Teils gibt es sehr blütenreiche Magerrasen, teils sind 
aber auch artenarme Bestände ausgebildet. Insbesondere an sehr steilen Hangpartien, gehölzlosen 
Wällen und Kuppen sind arten- und blütenreiche Bestände ausgebildet. In der vom Hang 
abgetrennten Niederung siedeln Flutrasen und sonstiges artenarmes Feuchtgrünland sowie 
kleinflächig artenreiche Seggenbestände mit spezifischen Feuchtgrünlandarten der 
Sumpfdotterblumenwiesen. Beide Teilflächen werden extensiv beweidet. 

Ziel ist es, das von Grünland geprägte halboffene Hügelland am Aschberg zu erhalten und arten-, 
blüten- und strukturreiche mesophile Grünlandbestände mit Komplexen von Feuchtgrünland, 
Quellstandorten, Dorngehölzen und Knicks zu entwickeln. Insbesondere die blütenreiche mesophile 
Grünlandvegetation mit Anklängen von Mager- und später eventuell Borstgrasrasen sollten weiter 
entwickelt und gepflegt werden. Zielarten sind Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter, 
Laubfrosch und Zauneidechse sowie allgemein Amphibien und Reptilien sowie spezifische 
Insektenarten des Grünlands und der Gehölzsäume. 

Die Flächen sollten weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden, um eine weitere 
Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen und zur 
Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional auch eine zusätzliche Pflegemahd durchgeführt 
werden. Das Aufkommen von einzelnen Dornbüschen und blütenreichen Staudenfluren auf 
Teilflächen ist tolerabel und fördert die natürliche Habitatvielfalt. Die Niederungsflächen sollten durch 
die Zerstörung von Drainagen vernässt werden. In Senken können Kleingewässer für Amphibien und 
Libellen angelegt werden. Besonders an quelligen Standorten sollten Drainagen und Gräben 
verschlossen werden, um die Quellen zu reaktivieren.  

Neu aufkommenden Dorngehölze sind vom Grundsatz her zu erhalten, nur bei zu starkem 
Zuwachsen des Grünlands sollten diese eingeschlagen und zurückgedrängt werden.  
Knicks und Gehölzsäume sollen erhalten und gepflegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien und Reptilien 
können durchgeführt werden. Offenbodenstellen für z.B. Zauneidechse und Insekten können gezielt 
hergerichtet werden. Das kleinflächige Abschieben von Oberboden sollte als Maßnahme zur 
Optimierung von Pionierbiotopen und zur Entwicklung vom Magerrasen erwogen werden. 
Pflanzenarten wie Teufelsabbiß und vergleichbare Magerkeitszeiger können gezielt oder mit 
Mahdgut ausgebracht werden. Eine Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt ist zu überprüfen.  

Es gibt einen Aussichtspunkt mit dem Kapser-Hauser-Friedenspfahl und eine Stelle am Rande der 
Straße mit einer Bank. Diese Aussichtspunkte sind für weitere Besucherinformationen geeignet. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
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04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.2 HB-02-02, Aschberg-Süd, Weideland 

HB-02-02, Aschberg -Süd, Weideland  

Zielebene  1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 

Südlich von Schoothorst und südwestlich vom Aschberg liegt eine struktur- und reliefreiche 
Hügellandschaft, mit Höhenunterschieden bis zu 18 Metern. Die etwa 3,4 Hektar große Fläche ist 
von Grünland und randlichen Gehölzen bestanden. Es handelt sich um einen sehr steilen nach 
Südwesten exponierten Hang und die angrenzenden wieder vernässten Niederungsflächen. Es gibt 
kleine Quellstandorte und mehrere neu angelegte Gewässer, davon auch zwei im Oberhang. Die 
Grünlandflächen des Hanges sind noch arten- und blütenarm, im Niederungsbereich dominieren 
Flutrasen. Insgesamt wird die Fläche noch stark durch die vorherige intensive Nutzung geprägt. Das 
Grünland wird – vermutlich seit kurzer Zeit - extensiv beweidet.  

Ziel ist es, das von Grünland geprägte halboffene Hügelland am Aschberg zu erhalten und arten-, 
blüten- und strukturreiche mesophile Grünlandbestände mit Komplexen von Feuchtgrünland, 
Quellstandorten, Dorngehölzen und Knicks zu entwickeln. Insbesondere die blütenreiche mesophile 
Grünlandvegetation der Hänge und des artenreichen Feuchtgrünlands der Niederungsflächen sollten 
weiter entwickelt und gepflegt werden. Zielarten sind Neuntöter, Laubfrosch, Kammolch und 
Zauneidechse sowie allgemein Amphibien und Reptilien sowie spezifische Insektenarten des 
Grünlands und der Gehölzsäume. 

Die Flächen sollten weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden, um eine weitere 
Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen und zur 
Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional auch eine zusätzliche Pflegemahd durchgeführt 
werden. Das Aufkommen von einzelnen Dornbüschen und blütenreichen Staudenfluren auf 
Teilflächen ist tolerabel und fördert die natürliche Habitatvielfalt. Die vernässten Niederungsflächen 
sollten weiter zusammen mit den dort angelegten Gewässern beweidet werden. Ggf können in 
Senken weitere Gewässer angelegt und Quellen reaktiviert werden.  

Neu im Grünlandhang aufkommende Dorngehölze sind vom Grundsatz her zu erhalten, nur bei zu 
starkem Zuwachsen des Grünlands sollten diese eingeschlagen und zurückgedrängt werden.  
Knicks und Gehölzsäume sollen erhalten und gepflegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für Haselmaus, Amphibien und Reptilien können durchgeführt 
werden. Offenbodenstellen für z.B. Zauneidechse und Insekten können gezielt hergerichtet werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03 Beweidung 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 
 

5.1.2.3 HB-02-03, Aschberg-Süd, Wald 

HB-02-03, Aschberg -Süd, Wald  
Zielebene 1:  Wald- / Gehölzlandschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Südlich von Schoothorst und südwestlich vom Aschberg liegt angrenzend an den Grünlandhang eine 
etwa 0,7 Hektar große Waldparzelle. Sie ist Teil des etwa 45 Hektar großen FFH-Teilgebiets mit dem 
Gehege Silberbergen. Die schmale Waldparzelle am Grünland ist hängig und quellig. Es gibt randlich 
einen Graben und im Unterhang eine feuchte Senke. Der Wald ist naturnah mit Laubbäumen 
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bestockt. Es dominieren Buchen. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und die Gehölze naturnah zu entwickeln.  

Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind 
möglichst ohne Nutzung zu erhalten, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. Standortfremde 
Laubbäume sowie Nadelgehölze oder zu dicht stehende Stangenholzbestände können in der 
Umbauphase eingeschlagen werden. Die Entwässerung der feuchten Senke ins Grünland sollte 
gestoppt werden. Gräben im Wald und am Waldrand sollen verschlossen werden. 

Hauptzielgruppe der Gehölze sind Fledermäuse und Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- 
und Artenschutzes durchgeführt werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
04.01.09 Quellregeneration  
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.4 HB-02-04, Lehmberg-Ost, Weideland 

HB-02-04, Lehmberg -Ost, Weideland  
Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 

Halboffenland 

Östlich von Lehmberg liegt eine etwa zwei Hektar große extensiv beweidete Niederungsfläche an der 
abgezäunten Ahlefelder Au. Die Fläche ist dort in die struktur- und reliefreiche Hügellandschaft 
eingebunden, weist selbst aber nur einen kleinen Hügel und flache Senken mit drei neu angelegten 
Kleingewässern auf. Randlich gibt es einen Knick mit hohen Einzelgehölzen sowie einen Knick mit 
Dorngehölzen. Die Vegetation des Grünlands ist überwiegend noch artenarm und wird teils von 
hochwüchsigen Nährstoffzeigern durchdrungen. Bestände mit mesophiler Grünlandvegetation 
kommen kleinflächig vor. Die jungen Gewässer werden überwiegend von Flutrasen und niedrigen 
Kleinröhrichten eingenommen.  

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und arten-, blüten- und strukturreiche mesophile 
Grünlandbestände mit Komplexen von Feuchtgrünland, Kleingewässern, Dorngehölzen und Knicks 
zu entwickeln. Insbesondere die blütenreiche mesophile Grünlandvegetation trockener und feuchter 
Flächen sollten weiter entwickelt und gepflegt werden. Zielarten sind Neuntöter, Laubfrosch, 
Knoblauchkröte, Kammolch sowie allgemein Amphibien und Reptilien sowie spezifische 
Insektenarten des Grünlands und der Gehölzsäume. 

Die Flächen sollten weiter als Grünland ohne Düngung extensiv beweidet werden, um eine weitere 
Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen und zur 
Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional auch eine zusätzliche Pflegemahd durchgeführt 
werden. Die feuchten Senken und die Gewässer sind ohne Abzäunung im Grünland zu belassen. 
Einzelne Dornbüsche und blütenreiche Staudenfluren auf Teilflächen erhöhen die natürliche 
Habitatvielfalt. Die noch an der Südwestecke vorhandene Drainage sollte frei auf der Fläche 
auslaufen, ggf. können weitere Drainagen unterbrochen und Kleingewässer angelegt werden. 
Gezielte Artenschutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse, ggf. Haselmaus, Amphibien und Reptilien 
können durchgeführt werden.  
Die Stelle am Wanderparkplatz ist für eine Besucherinformation geeignet. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
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01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
04.01.09 Quellregeneration  
04.04 Gewässerrenaturierung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.5 HB-02-05, Lehmberg-Süd, Wald 

HB-02-05, Lehmberg -Süd, Wald  

Zielebene 1:  Wald- / Gehölzla ndschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Südlich von Lehmberg grenzt an die große Weidefläche eine Waldparzelle mit einer Größe von etwa 
0,8 Hektar an. Dort stockt auf steiler nach Nordosten exponierter Hanglage zwischen Grünland und 
Acker ein alter, dicht geschlossener Laubwald. Es dominieren Buchen. Im Bestand gibt es 
hangparallel einen Waldweg, der nach Süden zum Grünland führt. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und die Gehölze naturnah zu entwickeln.  

Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind 
möglichst nutzungsfrei zu erhalten, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. Standortfremde 
Laubbäume sowie Nadelgehölze oder zu dicht stehende Stangenholzbestände können 
eingeschlagen werden. Der Waldweg sollte nach Möglichkeit aufgelöst werden und sich langsam 
selbst bestocken.  

Hauptzielgruppe der Gehölze sind Fledermäuse und Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- 
und Artenschutzes durchgeführt werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 
 

5.1.2.6 HB-02-06, Lehmberg-Süd, Weideland 

HB-02-06, Lehmberg -Süd, Weideland  
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Zielebene 1:  Halbo ffene Landschaft  Zielebene 2:  Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 

Südlich von Lehmberg liegt eine etwa 12 Hektar große, sehr struktur- und reliefreiche 
Hügellandschaft, mit Höhenunterschieden bis über 30 Meter. Die Haupthänge des Grünlands sind 
nach Süden exponiert. Die zwei ehemaligen Grünlandparzellen, die von naturnahen Knicks und 
Hanggehölzen getrennt werden, wurden zu einer Weidefläche mit extensiver Weidenutzung durch 
Rinder zusammengeschlossen. An den innenliegenden Gehölzen sowie an den randlichen Knicks 
haben sich breitere Säume und teils Trockengebüsche gebildet. Es wurden mehrere Gewässer 
angelegt oder vertieft und Pionierhabitate durch Abschieben von Oberboden geschaffen. Die 
Grünlandvegetation ist in Teilen bereits von mesophilen, blütenreichen Arten durchdrungen. Es gibt 
aber auch noch artenarme Bestände und Bestände mit hochwüchsiger Ruderalvegetation. 

Ziel ist es, das von Grünland geprägte Halboffenland am Lehmberg zu erhalten und arten-, blüten- 
und strukturreiche mesophile Grünlandbestände mit Komplexen von Hanggehölzen, 
Trockengebüschen und Knicks zu entwickeln. Insbesondere die blütenreiche mesophile 
Grünlandvegetation mit Anklängen von Mager- und später eventuell Borstgrasrasen sollten weiter 
entwickelt und gepflegt werden. Zielarten sind Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter, Tag- und 
Nachtgreife sowie Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch, Zauneidechse sowie spezifische 
Insektenarten des Grünlands und der Gehölzsäume. 

Die Fläche soll weiter und großflächig als Grünland ohne Düngung und die Verwendung von 
Spritzmitteln extensiv beweidet werden, um eine weitere Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. 
Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen und zur Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional 
auch eine zusätzliche Pflegemahd durchgeführt werden. Die Hanggehölze, Trockengebüsche, 
Gewässer und Offenbodenstellen sollten weiter in die Weideflächen integriert bleiben. Das 
Aufkommen von einzelnen Gehölzen und hochwüchsigen Staudenfluren auf Teilflächen fördert die 
natürliche Habitatvielfalt und sollte toleriert werden. Bei zu starker Verbuschung des Grünlands 
können Gehölze eingeschlagen werden. Standortfremde Bäume und insbesondere Nadelbäume 
sollten aus dem Hanggehölzen entfernt werden. Die aufkommenden Dorngehölze sind vom 
Grundsatz her zu erhalten, nur bei zu starkem Zuwachsen des Grünlands sollten diese 
eingeschlagen und zurückgedrängt werden. Knicks, Trockengebüsche und Gehölzsäume sollen 
erhalten und gepflegt werden. 

Es können gezielte Maßnahmen für Fledermäuse, ggf. Haselmaus, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Insekten und Pflanzen durchgeführt bzw. ergänzt und erweitert werden. Offenbodenstellen für z.B. 
Zauneidechse und Insekten können gezielt hergerichtet werden. Das kleinflächige Abschieben von 
Oberboden als Maßnahme zur Optimierung von Pionierbiotopen und zur Entwicklung von 
Magerrasen hat sich bewährt und kann ggf. weiter fortgeführt werden. Pflanzenarten wie 
Teufelsabbiß und vergleichbare Magerkeitszeiger können gezielt oder mit Mahdgut ausgebracht 
werden. Eine Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt ist zu überprüfen. 
Die Fläche mit den Kuppen und der weiten Aussicht Richtung Süden ist als Aussichtspunkt und für 
eine Besucherinformation geeignet. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.10 Schaffung / Erhalt von Strukturen in der offenen Landschaft 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
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02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
04.01.09 Quellregeneration  
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 37 

 

 
 

5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Arte ngilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets Hüttener Berge werden nach Landschafts- 
und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- und 
Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

5.2.1 Wald- und Gehölzlandschaft (W) 

Im Stiftungsgebiet „Hüttener Berge“ werden etwa 1,7 ha (~4,2%) dem Projektziel der Wald- 
und Gehölzlandschaft zugeordnet. Diese Gehölze existieren bereits und sind Teil der teils 
großflächigen Waldstandorte der Hüttener Berge. Die verschiedenen Wälder, die teils als 
FFH-Gebiet ausgewiesen wurden, sind über kleinere Waldstandorte miteinander vernetzt. 
Solche Trittsteinwälder werden ebenfalls zur Wald- und Gehölzlandschaft gezählt.  
Eine flächige Neuwaldbildung durch Anpflanzung oder Sukzession ist nicht vorgesehen.  
 

5.2.1.1 Standortgerechter Laubwald (WL): 

Auf etwa 1,7 Hektar Fläche (4,2%) ist die Entwicklung von naturnahem standortgerechten 
Laubwald mit typischer Baumartenzusammensetzung vorgesehen. Es handelt sich um drei 
getrennte Flächen bei Wolfskrug, Schoothorst und Lehmberg. Die Standorte sind bereits von 
Gehölzen bestockt, teils jedoch mit Nadelgehölz und anderen standortfremden Arten. Zwei 
Standorte sind weitgehend naturnah bewaldet, weisen aber wenig Alt- und Totholz auf.  

Ziel ist es insgesamt, die Gehölzbestände langfristig zu naturnahen Laubmischwäldern mit 
hoher Lebensraumqualität für die spezifischen Tier- und Pflanzenarten aufwachsen zu 
lassen. Die Nadelgehölze bei Wolfskrug sind komplett zu ersetzen, auf den anderen 
Standorten ist nur ein geringer Einschlag notwendig. Langfristig sollten die Wälder mit viel 
Alt- und Totholz ohne weitere Nutzung aufwachsen. Der mögliche Einschlag kann sich auf 
die Erfordernisse der Verkehrsicherung beschränken. Gräben sollten verschlossen und nicht 
mehr benötigte Wege zuwachsen dürfen. Zielarten sind Fledermäuse sowie Gehölz- und 
Waldvögel sowie Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 

 

5.2.2 Halboffene Landschaft (H) 

Das Stiftungsgebiet „Hüttener Berge“ wird auf etwa 38,9 ha (~95,6%) dem Projektziel der 
Halboffenen Landschaft zugeordnet. Es handelt sich dort für die Stiftungsflächen um das 
prägende Projektziel. Die halboffenen extensiv genutzten Grünlandflächen bilden mit den 
bestehenden Wäldern der Hüttener Berge außerhalb der Stiftungsflächen häufig hochwertige 
und großflächige Flächenkomplexe. 
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5.2.2.1 Sumpf-/Bruchwald (WS): 

Sumpf-/Bruchwald (WS): In einer vermoorten Niederung in einem Hochtal zwischen 
Brekendorf und Ascheffel liegt eine 0,1 Hektar große Parzelle (0,2%), die überwiegend mit 
Bruch- und Feuchtgehölzen bestockt ist.  
Ziel ist es, den Bruch zu erhalten und die Moorsenke insgesamt zu vernässen und möglichst 
ohne weitere Nutzung als randlichen Moorbruchwald zu entwickeln.  
Maßnahmen sind dort z.Z. nicht notwendig.  
 

5.2.2.2 Grünlandgeprägtes Halboffenland (HG): 

Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, mit Gehölzen durchsetzter, mesophiler 
Grünlandbestände ist großflächig für (fast) alle der reliefreichen Teilflächen des 
Stiftungsgebiets der Hüttener Berge vorgesehen. Es handelt sich um die struktureichen 
Flächenkomplexe bei Wolfskrug, Brekendorf, Schoothorst und Lehmberg. Es handelt sich 
lokal meist um die stark hängigen Flächen sowie auch um die Unterhänge an den 
Wasserläufen im Übergang zu der hügeligen Stauch-Endmoräne. Große Flächenanteile 
werden bereits extensiv mit Rindern oder Pferden beweidet und sind teils von arten- und 
blütenreichem mesophilen Grünland bestanden. Teils sind Aspekte mit Flutrasen, 
Feuchtgrünland, Rieden, Versumpfungsflächen und Quellen ausgebildet. Alle Teilflächen 
zeichnen sich durch randliche Waldstandorte oder Knicks und Baumreihen und teils 
innenliegenden Gehölze aus. 
Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und hochwertig mit verschiedenen Habitaten und 
standörtlichen Unterschieden zu entwickeln. Es soll ein struktur-, arten- und blütenreiches 
mesophiles Grünland mit Feucht- und Uferfluren sowie Kleingewässern und Gehölzen 
entstehen. Die Baumreihen, Knicks und Randgehölze sollen erhalten und naturnah 
entwickelt werden. Die auf den Grünlandflächen aufwachsenden Gebüsche können auf den 
Flächen belassen werden. Ein Einschlag aufkommender Junggehölze (meist Weißdorn) ist 
lokal zur Erhaltung der hochwertigen Grünlandflächen möglich. 
Durch ein angepasstes Weidemanagement mit extensiver Rinder- oder Pferdebeweidung 
sollen hochwertige Brut- und Nahrungslebensräume für Vogelarten und Fledermäuse sowie 
Habitate für Amphibien und Reptilien sowie spezifische Insektenarten des mesophilen 
Grünlands und der Gehölzsäume gefördert werden. Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen 
und zur Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional auch eine zusätzliche 
Pflegemahd durchgeführt werden. 
Zu den Zielarten zählen u.a. Neuntöter und Offenlandvögel wie Feldlerche, Wiesenpieper 
und Schafstelze sowie Fledermäuse, die über den Flächen jagen können. Die Flächen sind 
Lebensraum blütenbesuchender Insekten und von Heuschrecken termophiler Standorte. 
Die integrierten, überwiegend neu angelegten Kleingewässer sind als Lebensraum von 
Amphibien, Reptilien und Libellen geeignet. Leitarten sind Laubfrosch, Knoblauchkröte, 
Kammolch, Ringelnatter und Zauneidechse. 
 
Neben mesophilen blütenreichen Grünlandarten können durch die Aushagerung des 
beweideten Extensivgrünlands kleinflächig Standorte für u.a. Teufelsabbiß, Thymian, 
Augentrost, Wundklee und Besenheide sowie Heidearten i.w.S. (Nardo-Callunetea-Arten) 
entwickelt werden. Dazu zählen Dreizahn, Borstgras, Kreuzblümchen, Färber-Ginster, 
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Behaarter Ginster, Englischer Ginster und Mondraute für die es historische Nachweise aus 
den Hüttener Bergen gibt.  
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Tabelle 11: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
HB, Hüttener Berge:  
Zielebene 1  
Hüttener Berge 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Waldlandschaft 
 

Standortgerechter 
Laubwald 

LRT 9110 Hainsimsen -Buchenwald 
(Luzulo-Fagetum ) 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum ) 
Edellaubgehölze mit Buchen, Eschen, 
Eichen und Hainbuchen. 
Gehölze frischer bis feuchter Standorte.  

Fledermäuse (FFH IV) ,  
Uhu, Rotmilan, Seeadler, Wespenbussard, 
Schwarzspecht.  
weitere Spechte und Kleiber sowie Wald- und Gehölzvögel. 
Tag- und Nachtgreife. 
Totholzkäfer, Pilze des Waldes 
Pflanzen schattiger, teils feuchter Standorte 

Halboffene 
Landschaft  

Sumpf-/Bruchwald naturnahe Sumpf- und Bruchwälder 
feuchte Pioniergehölze 
 

Sprosser und Vögel der Sumpf- und Feuchtwälder. 
Tag- und Nachtgreife. 
Moorpflanzen schattiger, feuchter bis nasser Standorte 
Torfmoose 

Halboffene 
Landschaft 

Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 

LRT 6510 Flachland -Mähwiesen  
LRT 6230* Artenreiche Borstgrasrasen  
Extensivgrünland mittlerer Standorte 
Artenreiches mesophiles Grünland  
Magerrasen, Pionierfluren, 
Seggenriede, Feuchtgrünland 
Hang- und Rieselquellen 
Kleingewässer, ev. LRT 3150 
Knicks, Baumreihen, Trockengebüsche, 
Einzelgehölze und Waldsäume. 

Fledermäuse , Jagdreviere  (FFH IV) 
Neuntöter, (VSchRL), Feldlerche, Wiesenpieper, 
Schafstelze, Dorngrasmücke, Gartenrotschwanz. 
Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch, (FFH IV) 
Zauneidechse (Potenzial) 
Ringelnatter, weitere Amphibienarten sowie Tagfalter und 
Heuschrecken blütenreicher mesophiler Grünlandflächen. 
Pflanzen des mesophilen Grünlands und der Magerrasen. 
Kleinflächig Arten der Heiden und Borstgrasrasen. 
Arten der Klein- und Großseggenriede und des 
Feuchtgrünlands inklusive der Kleingewässer. 
Libellen und Käfer der Kleingewässer. 
Dungkäfer 
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 12 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Den Flächen der Stiftung Naturschutz des Gebiets kommt eine nachrangige Bedeutung für 
die Versorgung aus der Forstwirtschaft zu, da nur knapp zwei Hektar mit Hochwald 
bestanden sind. Nach dem Einschlag der Fremd- und Nadelgehölze, besonders bei 
Wolfskrug, die noch genutzt werden können, soll auf den Waldflächen keine Forstwirtschaft 
mehr auf den Waldflächen durchgeführt werden. Knicks und Baumreihen können weiter 
gepflegt und Knickgehölze dabei eingeschlagen werden. 

Erwerbsfischerei hat für das Gebiet keine Bedeutung und findet nicht statt.  

Landwirtschaftliche Produkte werden in Form von Haustieren, überwiegend Rindern und 
Pferden auf dem Hauptteil der Flächen des Stiftungsgebiets in den Hüttener Bergen erzeugt. 
Es handelt sich um hochwertiges Fleisch und andere Tierprodukte (Fell, Leder, teils Wolle) 
der extensiv gehaltenen Weidetiere. Auf kleinen Teilflächen wird hochwertiges Mahdgut 
produziert.  

Auf allen Stiftungsflächen mit dem Entwicklungsziel „Halboffenland“ werden die 
landwirtschaftlichen Produkte in hoher Güte, ohne den Einsatz von Kunstdünger und 
Pflanzenschutzmitteln oder anderen Pestiziden produziert. 
 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention, etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Stiftungsgebiet der „Hüttener Berge“ positiv aus. 
Hervorzuheben sind Wasserrückhaltung und Wasserreinigung sowie Nährstoffregulierung für 
die kleinen Bäche in den Hüttener Bergen.  
Durch die Etablierung der extensiven Grünlandbeweidung in der stark kuppigen und 
reliefreichen Stauch-Endmoränenlandschaft sowie randlich auf ehemaligen Ackerflächen und 
die Pflege von Knicks, Trockengebüschen und Gehölzen wird die Wind- und Wassererosion 
auf den Hängen herabgesetzt. 
Durch die Vernässung von Niederungsflächen entlang der Bäche, teils mit Anmoor und 
Niedermoortorfen, wird dort die weitere Mineralisierung herabgesetzt. Vernässte 
Moorflächen und renaturierte Quellhänge sowie ungenutzte, aufwachsende Wälder können 
als CO²- und Nährstoffsenke fungieren. 
Flächen mit vermindertem Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten lokalen Bildung 
von Grundwasser führen. Für die Grundwasserneubildung sind Flächen auf denen weder 
Dünger noch Spritzmittel verwendet werden von besonderer Bedeutung. 
Die Waldbestände sowie die großflächigen ohne Düngung extensiv bewirtschafteten 
Grünlandflächen dienen der lokalen Regulierung von Klima-, Luft- und Wasserverhältnissen. 
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5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist eine hohe Ästhetik durch ein naturnahes Relief der kuppigen Stauch-
Endmoränenlandschaft der Hüttener Berge auf. An Aussichtspunkten auf den lokalen 
Kuppen oder vom Rand der steilen Hänge ergeben sich weite Blickbezüge in die Landschaft. 
Den Flächen der Stiftung Naturschutz kommt in dem stark von Wanderern frequentierten 
Naturpark einen hoher ästhetischer und landschaftlichen Wert zu. 

Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen von Landwirtschaft 
geprägten Kulturlandschaft u.a. mit großflächig extensiv genutzten Weideflächen trockener 
Hangstandorte und teils quelliger bis nasser Standorte. Die Erhaltung und Entwicklung 
naturnaher Wälder dieses Naturraums und die Entwicklung von Heiden, Borst- und 
Trockenrasen ist ebenfalls eine kulturelle Dienstleistung.  

Durch Fahrrad-, Reit- und Wanderwege kann das als Naturpark ausgewiesene Gebiet in 
vielen Teilen erlebt werden. Es gibt ein ausgebautes Wegenetz und auch im Bereich der 
Stiftungsflächen Parkplätze, Bänke, Aussichtsstellen sowie Wandermöglichkeiten. Für die 
Erholungsnutzung und den Tourismus hat das Gebiet der Hüttener Berge insgesamt daher 
eine überregionale Bedeutung. 

 
 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 43 

Tabelle 12: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel  
Landschaftstyp 

Ziel  
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel  
Regulationsdienstleistungen 

Ziel  
Kulturelle Dienstleistungen 

Wald-
/Gehölzlandschaft 

Standortgerechter 
Laubwald 

·  Holz in der Umbauphase 
 

·  Lokale Klimaregulierung 

·  Grundwasserneubildung 

·  Luftqualitätsregulierung 

·  Erosionsregulierung 

·  Nährstoffregulierung 

·  Wasserreinigung 

·  CO²-Senke  
 

·  Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Sehr hoch durch natürliches 
Relief in den Stauch-
Endmoränen. Viele unverbaute 
Blickbezüge in die freie 
Landschaft in den Hüttener 
Bergen. 

·  Erholung und Tourismus: 
Fahrrad-, Reit- und 
Wanderwege sind im gesamten 
Naturpark vorhanden.  

·  Bildung: 
Erfahrung von nachhaltiger 
Landwirtschaft und alternativer 
Landnutzung (Halboffenes 
Weideland) und Erfahrung von 
historischen Nutzungsformen, 
(Knicks, Gehölzpflege). 

·  Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten der 
verschiedenen Lebensräume 
des Gebiets, insbesondere des 
mesophilen blütenreichen 

Halboffene 
Landschaft 

Sumpf-/Bruchwald ·  keine 
 

Halboffene 
Landschaft 

Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 

·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte), bzw. 
kleinflächig hochwertigen 
Mahdguts. 
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Grünlands in Hanglage und der 
naturnahen Wälder. 

 

 



Maßnahmenkatalog 

GGV / Heiko Grell 2014 45 

6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilflächen ein Maßnamenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 13: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmekatalog für jede einzelne Teilfäche. 
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7 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet der Hüttener Berge lokal differenziert werden. 
1. Fledermäuse, Förderung durch Kastenreviere 
2. Haselmaus, Förderung von Habitaten, ggf. Neuansiedlung der Haselmaus 
3. Gewässerneuanlagen für Amphibien 
4. Laubfrosch und Knoblauchkröte, Förderung durch Neuansiedlung 
5. Zauneidechse, Neuanlage von Habitaten, ggf. Neuansiedlung der Zauneidechse 
6. Mahdgutübertragung von Wertgrünland 
7. Wiederansiedlung von lokal verschollenen Pflanzenarten 
8. Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt 
9. Renaturierung der Ahlefelder Au und Förderung der Bestände von Bachneunauge 
 

 
7.1 Fledermäuse, Förderung durch Kastenreviere 
Die Wälder und Gehölze in den Hüttener Bergen sowie die alten Knicks und Baumreihen 
sind möglichst strukturreich zu entwickeln, um natürliche Feldermausquartiere entstehen zu 
lassen. Alle alten und breitkronigen Bäume sowie Höhenbäume sind dabei zu erhalten. In 
mehreren Teilflächen im Stiftungsgebiet der Hüttener Berge könnten zudem die Bestände 
von Fledermäusen direkt durch Kastenreviere gefördert werden. Ziel sind vom Grundsatz her 
alle Fledermausarten inklusive der Offenland- und Gewässerarten, die in der Umgebung der 
Gehölze gute Nahrungslebensräume finden.  
 
7.2 Haselmaus, Förderung von Habitaten, ggf. Neuansiedlung der Haselmaus 
Die Haselmaus kommt in Ostholstein verbreitet vor. Aus den Hüttener Bergen liegt bisher 
erst ein Nachweis der Haselmaus nahe Hütten vor. Von der Ausstattung der Lebensräume 
her ist die Region der Hüttener Berge für die Haselmaus geeignet, etliche Flächen können 
jedoch strukturell verbessert werden. Insbesondere könnten gebüschreiche Saumhabitate 
und Trockengebüsche in und an den Weidelandschaften für die Art geeignet sein. Ziel ist es 
die Qualität der Habitate für die Haselmaus zu verbessern und ggf. die Art gezielt in den 
geeigneten Teilen des Stiftungsgebiets anzusiedeln.  
 
7.3 Gewässerneuanlagen für Amphibien 
Im Stiftungsgebiet leben verschiedene Amphibienarten, die auf jeweils geeignete Gewässer 
zum Laichen angewiesen sind. Es wurden bei Lehmberg, am Aschberg und bei Brekendorf 
bereits einige Gewässer neu angelegt. Durch die Anlage weiterer Kleingewässer und die 
Verbesserung bestehender Tümpel und Weiher könnten im Gebiet die lokalen Bestände von 
Amphibien sowie Libellen, Wasserkäfern und Wasserpflanzen gefördert werden. An 
geeigneten Stellen sollten im Stiftungsgebiet die Maßnahmen weiter fortgesetzt werden. 
 
7.4 Laubfrosch und Knoblauchkröte, Förderung durch Neuansiedlung 
Die FFH-Arten Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch und Moorfrosch kommen in den 
Hüttener Bergen vor. Für den Laubfrosch und die Knoblauchkröte wurden im Bereich 
Lehmberg bereits Maßnahmen zur Förderung und Wiedereinbürgerung lokaler Bestände 
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durchgeführt. Diese gezielten Unterstützungsmaßnahmen sollten auf andere Standorte im 
Stiftungsgebiet ausgedehnt werden, insbesondere dort, wo entsprechende Kleingewässer 
neu angelegt wurden. Potentielle Flächen liegen u.a. bei Wolfskrug und am Aschberg. Bei 
den Arten Moorfrosch und Kammolch bedarf es dieser Förderung nicht, da beide Arten 
hinreichende Vorkommen in der Region aufweisen, oder sich von selbst ausbreiten und 
ansiedeln können.  
 
7.5 Zauneidechse 
Aus den Kiesgruben westlich der Hüttener Berge gibt es Nachweise der Zauneidechse. Die 
trockenwarmen Hangflächen in den Hüttener Bergen, die Sandflächen und 
Offenbodenstellen im Stiftungsgebiet können für die Art hinreichende Habitatqualitäten 
aufweisen. Einige der extensiv beweideten Hangflächen bei Wolfskrug, Schoothorst und 
Lehmberg sind für die Zauneidechse potenziell geeignet. Ingesamt ist im Grünland der Anteil 
an offenen Sandflächen noch gering. Kleine Standorte mit Pionierhabitaten gibt es vor allem 
an sehr steilen Hängen und auf Kuppen. Geeignete Lebensräume für die Zauneidechse 
können im Zuge der Anlage von Kleingewässern verbessert und weiter entwickelt werden. 
Dazu sollte sandiges Aushubmaterial als Strukturelement neben den Gewässern in Form 
von kleinen Hügeln verbleiben, die von den Weidetieren nachfolgend offen gehalten werden. 
Weiterhin hat sich das lokale Abschieben von Oberboden wie am Lehmberg zur Förderung 
von Pionierhabitaten und Sandmagerrasen bewährt. Für die Zauneidechse sollten die 
Habitate verbessert werden, zudem könnte die Art als Artenschutzmaßnahme aktiv 
angesiedelt werden. 
 
7.6 Mahdgutübertragung von Wertgrünland  
Viele der Grünlandflächen in den Hüttener Bergen wurden vor dem Ankauf durch die Stiftung 
Naturschutz intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Nachbarflächen sind heute meist noch 
sehr struktur- und blütenarm ausgebildet, während sich auf den Stiftungsflächen besonders 
in Hanglagen mesophile Grünlandbestände ausbreiten. Es gibt kleinflächig hochwertiges und 
blütenreiches „Wertgrünland“ mit vielen Reliktbeständen seltener Arten. Diese Flächen 
können als Spenderflächen genutzt werden, indem dort insgesamt Mahdgut oder Saat 
einzelner Arten gesammelt wird. Eine Übertragung von Mahdgut kann auf den trockeneren 
Standorten zu einer Ausbreitung vieler seltener Zielarten des Grünlands führen.  
 
7.7 Wiederansiedlung von lokal verschollenen Pflanzenarten 
Durch die Analyse der Pflanzenlisten der landesweiten Biotopkartierung und der Raabe-
Rasterkartierung ist deutlich geworden, dass etliche seltene Pflanzenarten heute nicht mehr 
im Gebiet vorkommen. Da sich die Siedlungsbedingungen auf vielen Flächen der Stiftung 
Naturschutz inzwischen wieder verbessert haben, ist eine Wiederansiedlung verschiedner 
Arten möglich. Das gilt insbesondere für die Arten der Heiden und Borstgrasrasen, die auf 
den extensiv beweideten Grünlandhängen Siedlungsmöglichkeiten finden könnten.  
Hervorzuheben sind Arten wie Mondraute (Botrychium lunaria), Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata), Berg-Sandglöckchen (Jasione montana), Färber-Ginster (Genista 
tinctoria), Behaarter-Ginster (Genista pilosa), Englischer Ginster (Genista anglica), Schlanker 
Augentrost (Euphrasia micrantha), Echte Arnika (Arnica montana), Golddistel (Carlina 
vulgaris), Kreuzblümchen (Polygala vulgaris), Borstgras (Nardus stricta), Dreizahn 
(Danthonia decumbens) und Teufelsabbiß (Succisa pratensis). 
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Mögliche Spenderflächen für viele Mager- und Trockenrasenarten liegen in der näheren 
Umgebung, teils in angrenzenden Schutzgebieten und Kiesgruben.  
 
 
7.8 Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt 
Als Ergänzung zur Mahdgutübertragung mit „Wertgrünland“ oder der Ansiedlung einzelner 
Arten sollte überprüft werden, ob eine Einbindung in das Life-Aurinia-Projekt möglich ist oder 
ob dieses sinnvoll ergänzt werden kann. Wenn die Ansiedlung von Teufelsabbiß und Arnika 
erfolgreich durchgeführt werden kann, ist eventuell auch eine Ansiedlung des Goldenen 
Scheckenfalters möglich. Auf die Verbesserung der Habitate für andere Tagfalter oder die 
gezielte Förderung von z.B. Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia), Rotklee-Bläuling 
(Cyaniris semiargus) und Leguminosen-Dickkopffalter (Erynnis tages) wäre zu überprüfen. 
Die genannten Schmetterlinge kamen früher in der Region vor. 
 
 
7.9 Renaturierung der Ahlefelder Au und Förderung der Bestände von Bachneunauge 
Die reliefreiche Hügellandschaft der Hüttener Berge weist etliche kleine Bäche und randliche 
Auen auf. Sie führen das Wasser in unterschiedliche Richtungen ab und sind meist stark 
ausgebaut, kanalisiert oder verrohrt. An die Ahlefelder Au, die zum Wittensee fließt, grenzen 
einige Flächen der Stiftung Naturschutz. Die Uferflächen könnten dort abgeflacht und der 
Bachlauf möglichst auf größerer Lauflänge im Zusammenwirken mit anderen Flächen-
eigentümern, renaturiert werden. Die Ahlefelder Au bietet sich für eine Renaturierung im 
Naturpark und die Förderung auch landschaftlich attraktiver natürlicher Gewässerstrukturen 
an. Dort könnten Bestände des Bachneunauges angesiedelt und gefördert werden. 
 
 
 

8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
·  Entwicklung der spezifischen Pflanzenarten des mesophilen Grünlands sowie ggf. der 

Heiden- und Borstgrasrasen, z.B. auch nach Mahdgutübertragung oder Ausbringung 
verschollener Arten. 

·  Entwicklung der Bestände von Amphibien (Laubfrosch, Knoblauchkröte,) 

·  Entwicklung der Bestände von Reptilien (Zauneidechse) 
·  Entwicklung der Offenlandvögel- und Gehölzvögel 

·  Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten in angelegten Gewässern 

·  Entwicklung der Tierarten vor und nach gezielten Artenschutzmaßnahmen z.B. für 
Schmetterlinge, Fledermäuse oder die Haselmaus 

 
 
 

9 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Hüttener Berge“ wurde ein 
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale der reliefreichen Stauch-
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Endmoränenlandschaft und die recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben für das 
Gebiet und die Region im Naturpark Hüttener Berge integriert.  

Für die meist zusammenhängenden und teils gut ausgebildeten Flächen der Stiftung 
Naturschutz wurden auf der Basis des abgestimmten Leitbilds Entwicklungsziele für Tier- 
und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume erarbeitet und entsprechende Maßnahmen zur 
Entwicklung der Bestände und der Teilflächen vorgeschlagen. 

Die großen Flächen im Stiftungsgebiet werden großflächig zusammenhängend und 
überwiegend als extensives Weidegrünland mit Rinder- teils Pferdebeweidung genutzt. Es ist 
dort von Offenland, meist in Hanglage, einzelnen Trockengebüschen, Knicks, Baumreihen 
und Waldrändern sowie einigen Kleingewässern geprägt. Die halboffene Landschaftsstruktur 
der Hüttener Berge mit den weiten Blickbezügen von den Kuppen und Aussichtspunkten und 
den Gehölzen sollte erhalten werden. Das Grünland sollte überwiegend zu einem arten- und 
blütenreichen, mesophilem Weidegrünland in Hanglagen unterschiedlicher Exposition und 
auf unterschiedlichen Böden mit Magerasen, Pionierfluren, Feucht- und Quellstandorten 
sowie Kleingewässern in hoher Qualität für zahlreiche lokal typische Tier- und Pflanzenarten 
entwickelt werden. Knicks und Gehölze sollen erhalten und in geringem Umfang auch auf 
den Grünlandflächen entwickelt werden. 

Es wurden Projektideen formuliert, insbesondere zur Förderung des struktur-, arten- und 
blütenreichen Grünlands unterschiedlicher Standorte und zur Förderung naturnaher Wälder. 
Weitere Vorschläge beziehen sich auf den Biotop- und Artenschutz, die auf den Flächen der 
Stiftung Naturschutz umsetzbar wären. Weiterhin wurden Vorschläge für ein Monitoring der 
Lebensräume und ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten unterbreitet. 
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Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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